
VG Fraktionsvorsitzende 
Roswitha Flender, 
Lindenstr. 19,  
56457 Westerburg 
T. 02663 918131,  
Email roswithaflender@web.de 
 

Herr Verbandsbürgermeister                                                                                              

Markus Hof  

Jahnstr. 

56457 Westerburg                                                                                                                              16.03.2021 

 

Antrag der WuB - Wir unabhängigen Bürger 

Die WuB Fraktion im Verbandsgemeinderat bittet zu überprüfen, ob die Tiefgararge der Stadthalle in 

Westerburg der richtige Standort für die Errichtung einer Wallbox ist. 

Ferner beantragen wir zu prüfen, ob die Kosten für die Wallboxen nicht von den Stromanbietern 

übernommen werden / mit ihnen geteilt werden können.  

  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hof 

Lieber Markus 

 

Die WuB sieht die Tiefgarage der Stadthalle Westerburg als Standort für die Errichtung von Wallboxen 

als äußerst ungeeignet, ja sogar als gefährlich an. Unsachgemäße Handhabe und/oder Defekte an 

Fahrzeugen, könnte im äußersten Fall ein Feuer auslösen und in der Folge zu großen Beschädigungen 

unserer angrenzenden, oberliegenden Gebäude führen. Außerdem entstehen bei den 

Ladenvorgängen erhebliche Mengen an toxischen und korrosiven Gasen, die gesundheitsgefährdend 

für alle Nutzer des Parkhauses sind. 

Hierzu verweist die WuB auf:  Feuertrutz Nov.2017. Dort heißt es: 

„Das Installieren von Ladestationen innerhalb einer Tiefgarage oder eines Parkhauses kann den 

Betreibern nicht ohne weiteres empfohlen werden. Das sollte - wenn überhaupt – nur im 

brandschutztechnisch vom Rest der Tiefgarage abgetrennten Bereichen erfolgen, in denen 

besondere Vorkehrungen für das Abführen der Verbrennungswärme getroffen werden. So ließe sich 

das Bauwerk schützen und eine weitere Brandausbreitung verhindern“. 

Wir bitten daher zu prüfen, ob die Installation der Ladestationen nicht besser auf freien Parkplätzen, 

im günstigsten Fall nahe angrenzender Trafostationen, erfolgen kann. 

Gleichzeitig bitten wir zu prüfen, ob wir als Kommune deren Errichtungen nicht an die zuständigen 

Stromanbieter als Investoren übergeben können, da diese letztendlich auch durch den Stromverkauf 

Gewinn daraus ziehen können. Alternativ sollten Pacht- oder Nutzungsgebühren angedacht werden. 

Derzeit wirbt die evm auf Ihrer Internetseite mit 900€ KfW Förderung und 200€ evm- Prämie für die 

Errichtung solcher Wallboxen. (www.evm.de)   

Mit freundlichem Gruß 

Roswitha Flender 

 



 


